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ST.INGBERT
06.03.2026

Bekanntmachung

Es findet eine Offentlichen/Nichtoffentlichen Sitzung des Ortsrates St. Ingbert-Mitte am Diens-
tag, 10.03.2026 um 18:00 Uhr, im Rathaus, Kleiner Sitzungssaal, 4. OG statt.

Tagesordnung
Eroffnung der Sitzung

BegrufRung
Genehmigung der Tagesordnung

Offentlicher Teil

Er6ffnung der Sitzung

1 Genehmigung der Niederschriften

11 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 03.02.2026

2 Prioritatenliste Doppelhaushalt 2027/2028

2.1 Prioritatenliste Doppelhaushalt 2027/2028 St. Ingbert-Mitte

3 Neufassung Nutzungs- und Entgeltordnung fur Hallen, Gemeindeh&user
und andere Raume der Mittelstadt St. Ingbert

4 Aktuelle Situation Bahnhof St. Ingbert-Mitte

5 Tag der Vereine - St. Ingbert-Mitte

6 Baumpflege in der Innenstadt St. Ingbert-Mitte

7 Neumarkierung Parkhaus Hobelsstral3e

8 Sachstandsbericht Kunst am Kasten

9 Bericht aus den Arbeitsgruppen

10 Sachstand Social Media

11 Mitteilungen und Anfragen

11.1  Demografiesteckbriefe 2025

11.2  Leerstande der Mittelstadt St. Ingbert 2025

Nichtoffentlicher Teil

12 Mitteilungen und Anfragen

Irene Kaiser
Ortsvorsteherin
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Ortsratsvorlage
offentlich

STADT $2/\II

ST.INGBERT
Prioritatenliste Doppelhaushalt 2027/2028

Organisationseinheit: Datum

Zentrale Dienste (10) 06.03.2026
Beratungsfolge

Ortsrat St. Ingbert-Mitte Entscheidung 10.03.2026 o)
Ortsrat St. Ingbert-Rohrbach Entscheidung 16.03.2026 o)
Ortsrat St. Ingbert-Hassel Entscheidung )
Ortsrat St. Ingbert-Oberwirzbach Entscheidung 17.03.2026 o)
Ortsrat St. Ingbert-Rentrisch Entscheidung 12.03.2026 o)

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

Durch die im Ortsrat vertretenen Fraktionen sind entsprechende Antrage zum
Doppelhaushalt 2027/2028 zu stellen und in der Sitzung zu priorisieren.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n
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Ortsratsvorlage

sffentlich ST.INGBERT

Prioritatenliste Doppelhaushalt 2027/2028 St. Ingbert-
Mitte

Organisationseinheit: Datum

Zentrale Dienste (10) 06.03.2026

Beratungsfolge

Ortsrat St. Ingbert-Mitte Entscheidung 10.03.2026 o)

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

Anbei die Beschlussvorlage der Ortsvorsteherin Irene Kaiser.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1 HH - Ortsrat Mitte 2027-2028
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Doppelhaushalt 2027/2028 Beratung Ortsrat — Mitte

10.03.2026

Beschlussvorlage:

1.

Ubertragung Rest Verfiigungsmittel OR in den HH 2027/28

. Barrierefreier Zugang zu den Schauraumen auf dem Waldfriedhof/ zum

zukinftigen Kolumbarium
100.000 €

. Barrierefreie Toiletten Waldfriedhof

. Wegebau und Beschilderung im Bereich historische Grabdenkmaler

unterhalb der Friedhofskapelle auf dem Alten Friedhof

. Stromversorgung am Wohnmobilstellplatz Blau ( 40.000 €)

. Seniorentag

HH-Ansatz 5.750 € sollte wegen der gestiegenen Teilnehmerzahl und der
gestiegenen allgemeinen Kosten langfristig an die tatsachlichen Kosten angepasst
werden.
e Kosten 2024: 7.695,30 € - Differenz 1.945,30 € | Ausgleich tber Ver-
e Kosten 2025: ca. 8.400,00 € - Differenz ca.2.650,00€ | fugungsmittel OR

. Waldfriedhof:

Am Urnenfeld Zugang Spieser Landstral3e sollte mit Hilfe geeigneter Baumbe-
pflanzung eine Beschattung umgesetzt werden.

. Eigenes Budget fur Sicherheit und Ordnung:

Der Ortsrat fordert fir MalRnahmen der ,AG — Sicherheit und Ordnung* ein eigenes
Budget in H6he von 1.000 € / Jahr (z.B fur notwendige Beleuchtung).

. Budget fur Kunst im 6ffentlichen Raum:

Der Ortsrat fordert fur die Umsetzung von Kunst im 6ffentlichen Raum ein Budget
In Hohe von 2.000 € / Jahr.
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Beschlussvorlage

offentlich ST.INGBERT

Neufassung Nutzungs- und Entgeltordnung fir Hallen,
Gemeindehauser und andere Raume der Mittelstadt
St. Ingbert

Organisationseinheit: Datum
Gebaudemanagement (65) 19.11.2025
Beratungsfolge

Bau- und Werksausschuss Vorberatung 26.11.2025 N
Ortsrat St. Ingbert-Mitte Anhdrung 10.03.2026 )
Ortsrat St. Ingbert-Rentrisch Anhdrung 12.03.2026 )
Ortsrat St. Ingbert-Rohrbach Anhdrung 16.03.2026 )
Ortsrat St. Ingbert-Oberwirzbach Anhoérung 17.03.2026 )
Ortsrat St. Ingbert-Hassel Anhoérung )
Stadtrat Entscheidung 28.04.2026 o)

Beschlussvorschlag
Der nachstehenden Neufassung der Nutzungs- und Entgeltordnung fir Hallen,
Gemeindehauser und andere Raume der Mittelstadt St. Ingbert wird zugestimmt.

Sachverhalt
Die derzeitige Entgeltordnung stammt in ihrer Grundstruktur aus dem Jahr 2013. Seitdem
wurden keine grundlegenden Entgeltanpassungen vorgenommen.

Infolge steigender Betriebs-, Energie- und Reinigungskosten sowie zur Angleichung an
marktlbliche Entgeltstrukturen vergleichbarer Kommunen wurde eine umfassende
Uberarbeitung der Entgeltordnung vorgenommen.

Die Entgelte wurden ausschlief3lich fur die Mitgruppe B (gewerbliche Veranstaltungen,
private Veranstaltungen, Veranstaltungen auswartiger Vereine, Verbande und sonstiger
Benutzergruppen) um durchschnittlich 35% erhéht. die Anpassung berticksichtigt die seit
Uber einem Jahrzehnt unverédnderten Satze und stellt eine sachgerechte Kostenentwicklung
sicher.

Fur die Mietgruppe A (nicht gewerbliche Veranstaltungen eingetragener Vereine und
Verbande aus St. Ingbert eingeordnet) sind derzeit keine Entgeltanpassungen
vorgenommen.

Eine Erhéhung der Mietgruppe A diesbeziglich wurde bewusst nicht in dieser Vorlage
vorgenommen, da eine sorgfaltige und differenzierte Betrachtung erforderlich ist.

Aufgrund der gesellschaftlichen Bedeutung der Vereinsarbeit, soll eine gesonderte
Befassung erfolgen. Die Verwaltung schlagt vor, eine
Arbeitsgemeinschaft/Haushaltsstrukturkommission einzurichten, um die Interessen der
Vereine einzubeziehen, eine transparente Kosten- und Bedarfsermittlung zu ermdglichen,
einen Grundlagenentwurf zu erarbeiten und im Anschluss eine Empfehlung an die
zustandigen Fachausschisse und den Stadtrat auszusprechen.

Finanzielle Auswirkungen
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TOP 3

Hohere Ertrage je nach Vermietung der Mietgruppe B.

Anlage/n
1 Differenzbetrage_Mietrgruppe_B
2 Neufassung Entgeltordnung Hallenverwaltung
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(1]

Stadthalle u. Nebenrdume

Bezeichnung Mietgruppe B Neuer Preis Differenz
(ALT) gerundet (+35 %)
Mindestmiete (Raummiete ohne Kosten fur Bestuhlung d. h. bei Selbstbestuhlung)
. 300,00 € 400,00 € + 100,00 €
Kleiner Saa
GroRer Saal ohne Bihne 990,00 € 1.340,00 € + 350,00 €
GroRer Saal mit Bihne 1250,00 € 1.690,00 € + 440,00 €
300,00 € 400,00 € + 100,00 €
Foyer
200,00 € 270,00 € + 70,00 €
Konferenzraum
Aufbau-/Abbau-/Probetag 340,00 € 460,00 € +120,00 €
Altenbegegnungsstatte 160,00 € 220,00 € +60,00€
Aufbau-/Abbau-/Probetag 50,00 € 70,00 € +20,00€
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(2]

Sport- und Mehrzweckhallen

Mietgruppe B Neuer Preis gerundet Differenz

Bezeichnung (ALT) (+35 %)

Mindestmiete (Raummiete ohne Kosten fir Bestuhlung d. h. bei Selbstbestuhlung)

Ingobertus- und Rohrbachhalle

1/3 200,00 € 270,00 € +70,00 €
2/3 350,00 € 470,00 € + 120,00 €
3/3 750,00 € 1.010,00 € + 260,00 €

150,00 € 200,00 € + 50,00 €

Aufbau-/Abbau-/Probetag

Eisenberghalle

1/3 170,00 € 230,00 € + 50,00 €
2/3 300,00 € 400,00 € + 100,00 €
3/3 600,00 € 810,00 € + 210,00 €

145,00 € 200,00 € + 55,00 €

Aufbau-/Abbau-/Probetag

Oberwiirzbachhalle

1/3 135,00 € 180,00 € + 45,00 €
2/3 240,00 € 320,00 € + 80,00 €
3/3 450,00 € 600,00 € +150,00 €

145,00 € 200,00 € + 55,00 €

Aufbau-/Abbau-/Probetag

Kulturhaus Rentrisch

190,00 € 260,00 € +70,00 €
Tagespauschale

Schulturnhallen

110,00 € 150,00 € +40,00 €

Tagespauschale
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(3]

Bezeichnung Mietgruppe B Neuer Preis gerundet Differenz
(ALT) (+ 35 %)
Schulséale u. andere Raumlichkeiten (Jugendraum, Konditionsraum etc.)
7,00 € 9,50 € +2,50 €
Stundensatz
70,00 € 95,00 € + 25,00 €
Tagespauschale
Burgerhaus Rohrbach
Erdgeschoss / 2. OG Saal 175,00 € 240,00 € +65,00€
1. OG groRer Saal 160,00 € 220,00 € + 60,00 €
1. 0OG Kleiner Saal 75,00 € 100,00 € + 25,00 €
Dorfgemeinschaftshaus Oberwtrzbach
175,00 € 240,00 € + 65,00 €
Erdgeschoss
Tagespauschale
300,00 € 400,00 € + 100,00 €

Erdgeschoss
Wochenendpauschale

Untergeschoss
Tagespauschale NEU

Untergeschoss
Wochenendpauschale NEU

Nutzung nur fur Vereine/Mietgruppe A

Reinigungspauschale (bei
Nichtreinigung durch den
Mieter)

100,00 €

100,00 €

Ehe

maliges Pfarrheim

St. Michael NEU

Tagespauschale

220,00 €

Kahlenberghi

tte NEU

Wochenendpauschale

300,00 €
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Zusatzleistungen

. Mietgruppe B Neuer Preis gerundet Differenz
Bezeichnung (ALT) (+ 35 %)
175,00 € 240,00 € + 65,00 €
Beschallungsanlage
175,00 € 240,00 € + 65,00 €
Beleuchtungsanlage
Benutzung d. Konzertfligels 60,00 € 80,00¢€ +20,00€
Zusatzliche Buhnenelemente 10,00¢€ 14,00 € *+3,00€
pro Stuck (2m?)
. 50,00 € 70,00 € + 20,00 €
Leinwand
Video-Beamer 100,00 € 135,00 € +35,00 €
Bestuhlung durch den Bauhof
bis 100 Stihle /15 Tische 120,00 € 160,00 € +40,00¢€
Reihenbestuhlung bis 400 300,00 € 405,00 € +105,00¢€
Platze
Tischbestuhlung bis 300
Platze
Reihenbestuhlung bis 650 350,00 € 470,00 € +120,00 €
Platze
Tischbestuhlung bis 500
Platze
Reihenbestuhlung tber 650 475,00 € 640,00 € +165,00¢€
Tischbestuhlung tber 500
Platze
Vollbestuhlung ab 800 Platze 600,00 € 810,00 € +210,00 €
. 500,00 € 675,00 € + 175,00 €
Blhnenaufbau
Unabhéangig von Grol3e u.
Halle
540,00 € 730,00 € + 190,00 €

Schutzbelag
Auslegen der Halle
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Dauernutzung ohne Pauschale

Dauernutzung Raume ohne Pauschale

. Mietgruppe B Neuer Preis gerundet Differenz
Bezeichnung (ALT) (+ 35 %)
Kulturhaus Rentrisch 7,00 € pro Stunde 9,50 € pro Stunde + 2,50 €
Altenbegegnung 7,00 € pro Stunde 9,50 € pro Stunde + 2,50 €
Schulsale, 3,50 € pro Stunde 4,75 € pro Stunde +2,25€
Konditionsraum,
Jugendraum, Kultur- u.
Vereinshaus
Birgerhaus Rohrbach 15,00 € pro Stunde 20,00 € pro Stunde +5,00 €
Dorfgemeinschaftshaus 15,00 € pro Stunde 20,00 € pro Stunde + 5,00 €
Oberwirzbach (EG)
Dorfgemeinschaftshaus 7,00 € pro Stunde 9,50 € pro Stunde +2,50 €
Oberwiirzbach (UG)
7,00 € pro Stunde 9,50 € pro Stunde + 2,50 €

Ehem. Pfarrheim St.
Michael
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ST.INGBERT

NUTZUNGS- UND ENTGELTORDNUNG FUR HALLEN,
GEMEINDEHAUSER UND ANDERE RAUME DER MITTELSTADT
ST. INGBERT VOM XX.XX.2025
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1.

Nutzungs- und Entgeltordnung fur Hallen, Dorfgemeinschaftshauser und andere
R&ume der Stadt St. Ingbert

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom xx.xx.2025 nachstehende Entgeltordnung

beschlossen.

§1
Geltungsbereich

Fir die Benutzung von Hallen, Dorfgemeinschaftshauser und anderer Raume werden
Entgelte erhoben, welche in der als Anlage beigefligten Entgeltiibersicht aufgelistet sind.

Die Hallen, Dorfgemeinschaftshauser und Raume stehen insbesondere den
ortsansassigen Vereinen und den Einwohnern fiir 6ffentliche und private
Veranstaltungen zur Verfligung, kénnen aber auch von AuRenstehenden angemietet
werden. Die Nutzung der Sporthallen fiir private Feierlichkeiten ist hierbei grundsatzlich
ausgeschlossen.

§2
Reservierung von stadtischen Raumlichkeiten und Hallen

Zur Nutzung der Einrichtungen bedarf es der vorherigen Zustimmung der Stadt. Ein
Anspruch auf Zuteilung der Raumlichkeiten setzt den Abschluss eines schriftlichen
Mietvertrages mit der Stadt St. Ingbert voraus. Aus Terminvornotierungen kann der
Mieter keinerlei Rechtsanspriiche herleiten. Aus der Vermietung zu bestimmten
Zeitpunkten kann kein Anspruch auf die Vermietung zu kiinftigen gleichen Zeitpunkten
hergeleitet werden. Die Mietvereinbarung wird mit Unterzeichnung des Mietvertrages
durch die Stadt wirksam. Mit Antrag auf Nutzung erkennt der Mieter die Nutzungs- und
Entgeltordnung fir die Einrichtungen der Stadt und die damit verbundenen
Verpflichtungen ausdricklich an.

Reservierungen werden grundsatzlich fir maximal zwei Jahre im Voraus
entgegengenommen. Bei einer Stornierung von weniger als zwei Wochen vor der
Veranstaltung wird eine Stornierungsgebiihr von 20% der Raummiete erhoben. Erfolgt
bis zum Tag der Veranstaltung keine Absage, fallt die Miete in vollem Umfang an.
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§3
Zahlungsverpflichtung, Erhebung und Falligkeit

1. Das Entgelt kann nur durch Rechnungsstellung erhoben werden.

2. Zur Zahlung des Entgelts ist die Person oder Organisation verpflichtet, die die stadtische
Einrichtung oder Leistung in Anspruch nimmt. Mehrere Schuldner haften
gesamtschuldnerisch.

3. Unterbleibt die Zahlung des falligen Entgelts, so kommt der Schuldner einen Monat nach
der Zahlungsaufforderung in Verzug.

4. Bleibt eine Zahlung aus, werden Mahngebiihren und Verzugszinsen nach den
gesetzlichen Vorschriften erhoben. Die Stadt behalt sich vor, weitere Leistungen bis zur
vollstandigen Begleichung offener Forderungen zu verweigern.

5. Soweit Umsatzsteuerpflicht besteht, wird die Steuer entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen zusatzlich erhoben.

§4
Definition der Mietgruppen

1. Beider Berechnung der Miete erfolgt die Unterscheidung von zwei Mietgruppen
Mietgruppe A, in diese Mietgruppe werden nicht gewerbliche Veranstaltungen
eingetragener Vereine und Verbande aus St. Ingbert eingeordnet.
Mietgruppe B, in diese Mietgruppe werden gewerbliche Veranstaltungen, private
Veranstaltungen, Veranstaltungen auswartiger Vereine, Verbande und sonstiger
Benutzergruppen eingeordnet.

2. Bei Veranstaltungen der Mietgruppe A mit Gberwiegender Jugend- und
Kinderbeteiligung (mindestens % der Teilnehmer unter 18 Jahre) fallt nur die Halfte
der Raummiete an, Kosten fir Zusatzleistungen (Bsp. Beleuchtung, Beschallung etc.)
bleiben davon unberihrt. Diese Veranstaltungen sind bei Reservierung ausdricklich
als solche anzumelden.

3. Die Stadt ist ermachtigt, in begriindeten Einzelfdllen die Miete herabzusetzen oder
auf Erhebung zu verzichten. Solche Fille kdnnen z. B. Benefizveranstaltungen oder
Veranstaltungen sozialer Trager sein. Aus der Einzelfallentscheidung kann kein
Rechtsanspruch hergeleitet werden.
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§5
Zusatzregelungen der Mietgruppe A

1. Wird bei Veranstaltungen der Mietgruppe A Eintrittsgeld erhoben oder erfolgt ein

Getrankeverkauf, so sind:

10% des Eintrittsgeldes oder 20% der Getrankeumsadtze an die Stadt abzufiihren, es gilt

der jeweils héhere Betrag.

Bei kulturellen Veranstaltungen ist, im Gegensatz zu sportlichen Veranstaltungen, die
bereits gezahlte Mindestmiete abzuziehen. Zusatzkosten fiir Leistungen des stadtischen
Betriebshofs, Beschallung, Beleuchtung oder die Nutzung von Mobiliar zdhlen nicht zu
dieser Mindestmiete. Zu den sportlichen Veranstaltungen zdhlen nur sportliche
Trainingsstunden und sportliche Veranstaltungen mit Wettkampfcharakter. Ubersteigt
der Umsatz die gezahlte Mindestmiete nicht, erfolgt keine Nachberechnung. Die
Regelung bezliglich des Getrankeumsatzes gilt nicht bei Veranstaltungen, bei denen der
Pachter den Getrankeverkauf ibernimmt.

2. Zur Mitteilung dieser Umséatze hat der Mieter die dem Mietvertrag beiliegenden
Formulare korrekt und vollstandig nach der Veranstaltung auszufiillen. Die Stadt behalt
sich das Recht vor, die Richtigkeit der Angaben stichprobeartig zu tiberpriifen. Erfolgt
vom Veranstalter keine oder keine korrekte Mitteilung der Umsatze, so werden die
Betrage anhand vergleichbarer Veranstaltungen geschatzt.

Die Stadt setzt dem Mieter zur Mitteilung der Umséatze eine angemessene Frist von
einem Monat nach Durchfiihrung der Veranstaltung. In begriindeten Einzelfillen kann
die Frist verlangert werden.

3. Die Reservierung von Auf-, Abbau-, sowie Probetagen ist bei Veranstaltungen der
Mietgruppe A moglich, hierbei wird ein Tag kostenfrei zur Verfligung gestellt.
Jeder weitere benotigte Tag wird nach der Entgeltiibersicht im Anhang berechnet.
Faschingsveranstaltungen bilden hiervon eine Ausnahme, fiir die Dekoration, den Aufbau
und den Abbau wird dem Verein, sofern die restliche Belegung dies zulasst, finf Tage
kostenfrei zur Verfliigung gestellt.

§6
Reinigung
1. Der Mieter hat nach Beendigung der Veranstaltung die ihm Uberlassenen Raume wieder

besenrein zu Ubergeben. Zusatzlich ist bei Klichennutzung und Buffet diese feucht zu
reinigen, dies gilt auch fiir die Toilettenanlagen.

2. Die Abnahme und Bestéatigung der Reinigung erfolgen durch den Hausmeister.
3. Entsprechen die genutzten Raumlichkeiten nicht dem geforderten Zustand fiihrt die
Stadt eine Sonderreinigung durch. Die Kosten hierfiir werden dem Mieter in Rechnung

gestellt. Die Regelung gilt ebenso bei groReren Mengen Miill, die nicht ordnungsgemaR
vom Mieter entsorgt wurden.

18 von 74 in Zusamenstell unag



sTADT () /\ |||

ST.INGBERT

§7
Kaution

1. Die Stadt kann nach eigenem Ermessen eine Kaution fiir die Anmietung von
Raumlichkeiten festlegen. Die H6he der Kaution betrdgt im Regelfall das Doppelte des
Mietpreises und ist im Voraus zu entrichten. Bei mangelhafter Reinigung bzw.
Beschadigung von Einrichtung oder Ausstattung wird die Kaution einbehalten bzw.
verrechnet. Die Einbehaltung schliel3t eine darlber hinaus gehende Geltendmachung
von Kosten- oder Schadensersatz nicht aus.

§8
Zusatzliche Leistungen

1. Zusatzliche Leistungen sind nach der angehdngten Entgeltiibersicht zu berechnen. Die
Inanspruchnahme von zusatzlichen Leistungen wie die Nutzung der Beschallungs- u.
Beleuchtungsanlage oder die Bestuhlung durch den Bauhof ist vom Mieter frihzeitig
(mindestens vier Wochen vor der Veranstaltung) zu beantragen.

2. Diese Zusatzleistungen missen bei jeder Veranstaltung angegeben werden, aus der
Nutzung bei friheren Belegungen kann kein Anspruch auf die kiinftige Nutzung
hergeleitet werden. Auch die Nutzung von zusatzlichen Raumen muss mindestens 4
Wochen vor der Veranstaltung beantragt werden.

3. Die Bestuhlung der angemieteten Raume ist in Eigenregie aufgrund der genehmigten
Bestuhlungspldane moglich oder wird durch den stadtischen Betriebshof durchgefiihrt.
Der Mieter muss mindestens 4 Wochen vor der Veranstaltung mitteilen, ob die
Bestuhlung durch den stadtischen Betriebshof durchgefiihrt werden soll.

Bei der Aufstellung der Bestuhlung in den Hallen sind die jeweiligen Bestuhlungspldane zu
beachten. Diese konnen in den entsprechenden Hallen eingesehen oder bei der Stadt
angefordert werden. Bei Bestuhlung abweichend der Plane ist die Genehmigung der
Unteren Bauaufsichtsbehorde zu beantragen.

§9
Nutzung von Mobiliar

1. Die Entgelte fir die Vermietung von Mobiliar sind der angehangten Entgeltiibersicht zu
entnehmen.

2. Das Mobiliar kann vom Mieter selbst nach Absprache mit der Stadt an der vereinbarten
Halle abgeholt werden. Der Mieter haftet fiir eine pflegliche Behandlung und hat das
Mobiliar in einem ordnungsgemalen Zustand zurlickzugeben

3. Bei der Vermietung von Mobiliar wird ein vorbereiteter Mietschein ausgefllt, bei der

Riickgabe bestatigt der Hausmeister den ordnungsgemalien Erhalt der gemieteten
Gegenstande.
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4. Soll der Transport des Mobiliars durch Mitarbeiter/innen des stadtischen Betriebshofs
erfolgen, so werden dem Mieter diese Kosten zusatzlich nach Aufwand in Rechnung
gestellt.

§10
Sonstige Regelungen

1. Der Mieter hat die Regelungen der Haus/- Hallenordnung zu beachten.
2. Schadensfeststellungen sind dem Hausmeister unverziiglich zu melden.

3. Samtliche behordliche, insbesondere bau-, feuerschutz-, gesundheits- und
sicherheitspolizeilichen Vorschriften, sowie Unfallverhltungsvorschriften sind zu
beachten. Die rechtzeitige Beantragung einer Schankerlaubnis bei dem
Geschaftsbereich 3, Blirgerservice und Ordnung, Abteilung 31 Ordnungsaufgaben, die
Anmeldung bei der GEMA und die Zahlung der anfallenden Gebihren obliegen dem
Mieter.

4. Der Mieter ist nicht berechtigt, die ihm zugewiesenen Belegungszeiten anderen Mietern
zu Uberlassen.
Die Untervermietung der Raumlichkeiten an Dritte sowie die Weitergabe von Schliisseln
sind ausdriicklich untersagt und diirfen nur in Abstimmung mit der Stadt erfolgen.

5. Samtliche Forderungen der Verwaltung sind innerhalb der gesetzten Frist zu begleichen.
Sollte gegen einen Mieter ein Vollstreckungsverfahren seitens der Stadt vorliegen, so
kann ihn die Stadt, Abteilung 65 Gebaudemanagement, von der Nutzung der Halle
ausschlieBen.

6. Sollte festgestellt werden, dass ein Mieter eine Raumlichkeit wiederholt unberechtigt,
also ohne Genehmigung der Stadt nutzt, so wird ihm die doppelte Miete fiir die Nutzung
in Rechnung gestellt.

7. Bei Veranstaltungen sind Auf- und Abbauzeiten so zu planen, dass der regulare
Spielbetrieb moglichst wenig beeintrachtigt, und den anderen Vereinen eine
regelmallige Nutzung der Hallen in der reguldaren Belegungszeit ermdéglicht wird.

8. Der Mieter verpflichtet sich, Biere und alkoholfreie Getranke, die bei sportlichen oder
nichtsportlichen Veranstaltungen ausgegebenen werden, entsprechend den
Getrankeliefervertragen zwischen der Stadt und dem jeweiligen Vertragspartner zu
beziehen.

9. Die ,sportliche Nutzung” im Anhang (2) bezieht sich ausschlieflich auf sportliche
Wettkdmpfe, sportliches Sondertraining und dhnliche Veranstaltungen. Kulturelle
Veranstaltung von Sporttreibenden Vereinen wie Jubilaumsfeiern, Weihnachtsfeiern
oder sonstige Veranstaltungen fallen nicht unter die Kategorie ,,sportliche Nutzung”.
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§11
Haftung

1. Der Mieter haftet fiir alle von ihm zu vertretenden Schaden, die der Stadt an den
Uberlassenen Einrichtungen, Ausstattungsgegenstanden, Zugangswegen sowie Innen-
und AulRengeldande durch die Nutzung entstehen. Er hat dabei eigenes und fremdes
Verschulden derjenigen, denen er Zugang zu den Einrichtungen gewahrt oder diesen
duldet, zu vertreten.

2. Die Stadt haftet nicht fiir Personen- oder Sachschaden, die dem Mieter oder denjenigen,
denen er Zugang gewahrt bzw. duldet, entstehen. Eine Ausnahme besteht nur fir
Personenschaden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit der Stadt beruhen. Die
Stadt haftet nicht fiir den Verlust oder Schaden an abgestellten Fahrzeugen, abgelegten
Kleidungsstiicken und anderen mitgebrachten oder abgestellten Sachen des Mieters
oder denjenigen, denen er Zugang gewahrt oder diesen duldet.

3. Die rechtzeitige Anmeldung von Veranstaltungen bei der GEMA (Gesellschaft flr
musikalische Auffihrungs- und mechanische Vervielfdltigungsrechte) und die Zahlung
der falligen Gebihren obliegen dem Mieter.

§12
Dauernutzung

1. Fir die stadtischen Sporthallen wurde eine Jahrespauschale fiir die Dauernutzung
eingeflihrt. Die Berechnungsgrundlage belduft sich auf 37 Wochen Nutzung im Jahr.

2. Der Trainingsbetrieb von Kindern und Jugendlichen (min. % der Teilnehmer unter 18
Jahren) bis 20.00 Uhr unter der Woche ist kostenfrei.

3. Fir die sonstigen Gruppen gelten die Gebiihren pro wéchentlicher Ubungsstunde im
Jahr.

4. Werden von einem Verein die Duschen der entsprechenden Hallen nicht benutzt, kann
der betreffende Verein auf Anfrage eine verbindliche Verzichtserklarung unterzeichnen.
Die entsprechend anfallende Pauschale wird dadurch halbiert.

Die Stadt behalt sich diesbezliglich das Recht vor, stichprobeartige Kontrollen
durchzufiihren. Sollte die Kontrolle das Benutzen der Duschen feststellen, wird die
Pauschale in voller Héhe berechnet.

5. Sportliche Rundenwettkdmpfe, die vom Sportverband angesetzt sind, werden mit einem
Anerkennungsbetrag in Hohe des Stundensatzes abhangig von der Dauer der
Veranstaltung berechnet. Diese Rundenwettkdampfe sind frihzeitig schriftlich
anzukiindigen.

Die Abrechnung der Rundenwettkdampfe erfolgt zusammen mit der Dauernutzung
jahrlich.
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6. Die Dauernutzer der stadtischen Sport- und Mehrzweckhallen miissen sich in die
ausliegenden Benutzerstatistiken ordnungsgemaR eintragen.

7. Bei einer Saison-Nutzung halbiert sich der Jahressatz. Bei einer An- oder Abmeldung im
laufenden Kalenderjahr ist eine monatliche Abrechnung maglich.

8. Anstatt einer ganzjahrigen Nutzung ist auch die Nutzung der Sommer- oder Wintersaison
moglich. Die Sommersaison startet nach den Osterferien und endet mit Beginn der
Herbstferien. Die Wintersaison startet nach den Herbstferien und endet mit Beginn der
Osterferien.

9. Nicht mehr bendétige Zeiten miissen vom Verein bei der Stadt abgemeldet werden, erst
dann werden die Ubungsstunden nicht mehr berechnet.

§13

Inkrafttreten
1. Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer 6ffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
2. Mit Inkrafttreten dieser Entgeltordnung werden die bisherige Entgeltordnung und alle

friheren Beschlisse und Regelungen, soweit sie dieser Entgeltordnung entgegenstehen,
gegenstandslos.
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Anhang (1)

Entgeltibersicht
Stadthalle u. Nebenraume

Bezeichnung

| Mietgruppe A |

Mietgruppe B

Mindestmiete (Raummiete ohne Kosten fiir Bestuhlung d. h. bei Selbstbestuhlung)

i 60,00 € 400,00 €
Kleiner Saal
GroRer Saal ohne Biihne 150,00 € 1.340,00 €
GroRer Saal mit Bilhne 220,00 € 1.690,00 €
60,00 € 400,00 €
Foyer
30,00 € 270,00 €
Konferenzraum
Aufbau-/Abbau-/Probetag 65,00 € 460,00 €
Altenbegegnungsstétte 50,00 € 220,00 €
Aufbau-/Abbau-/Probetag 15,00 € 70,00 €

10
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Anhang (2)

Sport- und Mehrzweckhallen sowie sonstige Raume

Bezeichnung Mietgruppe A Mietgruppe B
Mindestmiete (Raummiete ohne Kosten fiir Bestuhlung d. h. bei Selbstbestuhlung)
Ingobertus- und Rohrbachhalle
1/3 50,00 € 270,00 €
2/3 100,00 € 470,00 €
3/3 145,00 € 1.010,00 €
Aufbau-/Abbau-/Probetag 50,00 € 200,00 €

sportliche Nutzung 80,00 €
Stundensatz 10,00 €
Eisenberghalle
1/3 50,00 € 230,00 €
2/3 100,00 € 400,00 €
3/3 145,00 € 810,00 €
Aufbau-/Abbau-/Probetag 50,00 € 200,00 €
sportliche Nutzung 80,00 €
Stundensatz 10,00 €
Oberwirzbachhalle
1/3 40,00 € 180,00 €
2/3 75,00 € 320,00 €
3/3 115,00 € 600,00 €
Aufbau-/Abbau-/Probetag 40,00 € 200,00 €
sportliche Nutzung 80,00 €
Stundensatz 10,00 €
Kulturhaus Rentrisch
Tagespauschale 75,00 € 260,00 €
Schulturnhallen
Tagespauschale 50,00 € 150,00 €
Stundensatz 5,00 €

11
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Bezeichnung

Mietgruppe A

Mietgruppe B

Schulsale u. andere Raumlichkeiten (Jugendraum, Konditionsraum etc.)

Stundensatz 3,50 € 9,50 €
Tagespauschale 15,00 € 95,00 €
Burgerhaus Rohrbach
Erdgeschoss / 2. OG Saal 120,00 € 240,00 €
1. OG groRer Saal 110,00 € 220,00 €
1. OG Kkleiner Saal 60,00 € 100,00 €
Dorfgemeinschaftshaus Oberwiirzbach
Erdgeschoss Tagespauschale 120,00 € 240,00 €
Erdgeschoss Wochenendpauschale 140,00 € 400,00 €

Untergeschoss Tagespauschale 120,00 €

Untergeschoss Wochenendpauschale 140,00 €

Reinigungspauschale (bei 100,00 € 100,00 €
Nichtreinigung durch den Mieter)

Ehemaliges Pfarrheim St. Michael
Tagespauschale 50,00 € 220,00 €
Kahlenberghitte
Wochenendpauschale 120,00 € 300,00 €
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Anhang (3) Zusatzleistungen
Bezeichnung Mietgruppe A Mietgruppe B
75,00 € 240,00 €
Beschallungsanlage
75,00 € 240,00 €
Beleuchtungsanlage
Benutzung d. Konzertfligels 25,00€ 80,00 €
Zusatzliche Bihnenelemente pro 4,50 € 14,00€
Stiick (2m?)
. 25,00 € 70,00 €
Leinwand
Video-Beamer 50,00 € 135,00 €
Bestuhlung durch den Bauhof
bis 100 Stilhle /15 Tische 70,00€ 160,00 €
Reihenbestuhlung bis 400 Platze P € 405,00 €
Tischbestuhlung bis 300 Platze
Reihenbestuhlung bis 650 Platze 220,00 € ATRR €
Tischbestuhlung bis 500 Platze
Reihenbestuhlung tiber 650 3T € 640,00 €
Tischbestuhlung tUber 500 Platze
Vollbestuhlung ab 800 Platze R0E 810,00 €
Bihnenaufbau 175,00 € 675,00 €
Unabhangig von Grof3e u. Halle
Schutzbelag 310,00 € 730,00 €
Auslegen der Halle
Ausleihe von Mobiliar (ohne Transport)
Pro Tisch 8,00 € am Tag
Pro Stuhl 1,00 € am Tag
Bihnenelement neu (aus Sporthallen) 13,00 € am Tag
2,00 € am Tag

Sonstiges

(Stellwande, Servierwagen etc.)

Kegelbahnen

Sportkegler

Private Kegelgruppen

4 Bahnen-Anlage der Rohrbachhalle

3,00 € pro Stunde

6,00 € pro Stunde

2 Bahnen-Anlage der Eisenberghalle

2,00 € pro Stunde

6,00 € pro Stunde

13
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Anhang (4) Dauernutzung

Rohrbachhalle

Nutzung incl. Duschen 2/3 Halle 1/ 3 Halle

300,00 € 225,00 € 125,00 €

Nutzung der Rohrbachhalle fir 1 wochentliche Ubungsstunde

Ubungsstunde incl. Duschgebiihr

Jahresgebhr bleibt auch bei Nichtnutzung unveréndert, fallt also immer komplett an
Berechnungsgrundlage 37 Wochen Jahresnutzung

Eisenberghalle Hassel

Nutzung incl. Duschen 1/2 Hallennutzung

300,00 € 175,00 €

Nutzung der Eisenberghalle fir 1 wéchentliche Ubungsstunde

Ubungsstunde incl. Duschgebiihr

Jahresgebihr bleibt auch bei Nichtnutzung unverandert, fallt also immer komplett an
Berechnungsgrundlage 37 Wochen Jahresnutzung

Oberwiirzbachhalle

Nutzung incl. Duschen 2/3 Halle 1/3 Halle

225,00 € 160,00 € 80,00 €

Nutzung der Oberwiirzbachhalle fiir 1 wochentliche Ubungsstunde

Ubungsstunde incl. Duschgebiihr

Jahresgebuhr bleibt auch bei Nichtnutzung unveréandert, fallt also immer komplett an
Berechnungsgrundlage 37 Wochen Jahresnutzung

Ingobertushalle

Nutzung incl. Duschen 2/3 Halle 1/3 Halle

400,00 € 275,00 € 150,00 €

Die Ingobertushalle soll zukiinftig fir Vereine mit Punktspielbetrieb auch in den Ferien zur
Verfugung stehen. Damit kann die Halle bis auf zwei Wochenenden ganzjéhrig fur den
Trainings- und Spielbetrieb zur Verfiigung gestellt werden. (Berechnungsgrundlage 50
Wochen)

Alternativ kbnnen Vereine die Halle auch nur fiir 37 Wochen nutzen. Dann gelten

die Nutzungsentgelte analog zu Regelung der Rohrbach/ Eisenberghalle.

14
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Schulturnhallen

Nutzung incl. Duschen

150,00 €

Nutzung der Schulturnhallen fiir 1 woéchentliche Ubungsstunde
Ubungsstunde incl. Duschgebiihr

Jahresgebihr bleibt auch bei Nichtnutzung unverandert, fallt also immer komplett an
Berechnungsgrundlage 37 Wochen Jahresnutzung

15
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Anhang (5)

Dauernutzung ohne Pauschale

Dauernutzung Raume ohne Pauschale

Bezeichnung

Mietgruppe A

Mietgruppe B

Kulturhaus Rentrisch

3,00 € pro Stunde

9,50 € pro Stunde

Altenbegegnung

3,00 € pro Stunde

9,50 € pro Stunde

Schulsale, Konditionsraum,
Jugendraum, Kultur- u.
Vereinshaus

1,50 € pro Stunde

4,75 € pro Stunde

Birgerhaus Rohrbach

5,00 € pro Stunde

20,00 € pro Stunde

Dorfgemeinschaftshaus
Oberwirzbach (EG)

5,00 € pro Stunde

20,00 € pro Stunde

Dorfgemeinschaftshaus
Oberwirzbach (UG)

3,00 € pro Stunde

9,50 € pro Stunde

Ehem. Pfarrheim St. Michael

3,00 € pro Stunde

9,50 € pro Stunde

16
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Ortsratsvorlage

sffentlich ST.INGBERT
Aktuelle Situation Bahnhof St. Ingbert-Mitte

Organisationseinheit: Datum

Ordnung (31) 25.02.2026
Beratungsfolge

Ortsrat St. Ingbert-Mitte Kenntnisnahme 10.03.2026 )

Beschlussvorschlag

Sachverhalt
Die CDU-Ortsratsfraktion bittet um Aufnahme des Tagesordnungspunktes.

Die Verwaltung teilt folgendes mit:

Die Vertreterin der Deutschen Bahn hat im Ortstermin am 20.11.2025 die grundsatzliche
Bereitschaft an einer Sicherheitspartnerschaft am Bahnhof St. Ingbert signalisiert. Am
Bahnhofsgebaude selbst standen noch zwei umzusetzende Malinahmen im Raum, namlich
die Neuinstallation der Tiren ins Bahnhofsgebaude sowie die Prifung der Realisation der
Aktivierung der ehemaligen Toilettenanlage der derzeit nicht bewirtschafteten
Schankwirtschaft.

Aufgrund der aktuellen Lage bezuglich der Straftaten am Bahnhof St. Ingbert halten sowonhl
die Bundespolizei als auch die Landespolizei eine Beteiligung an einer
Ordnungspartnerschaft fur nicht erforderlich. Im Falle festgestellter Versté3e im Rahmen der
Auslibung des zu vereinbarenden Hausrechtes ware innerhalb des Bahngelandes geman
der Lageplane die Bundespolizei hinzuzuziehen, im Falle einer Verlagerung in den
offentlichen Bereich (Stadtgebiet) wirde die Zustandigkeit auf die Landespolizei Gibergehen.

Die in 8 11 der Vereinbarung genannten Anlagen sind mit Blick auf die hier vorliegenden
Unterlagen alteren Datums sowohl unsererseits als auch durch die DB Station&Service AG
zu aktualisieren. Eine entsprechende Aktualisierung wurde erbeten.”

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1 Hausrechtsibertragung an Bevollmachtigte_ 2026 _ENTWURF
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Ortsratsvorlage

sffentlich ST.INGBERT
Tag der Vereine - St. Ingbert-Mitte

Organisationseinheit: Datum

Vereine (08-15) 25.02.2026
Beratungsfolge

Ortsrat St. Ingbert-Mitte Kenntnisnahme 10.03.2026 )

Beschlussvorschlag

Sachverhalt
Die CDU-Ortsratsfraktion bittet um Aufnahme des Tagesordnungspunktes.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n
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Ortsratsvorlage

sffentlich ST.INGBERT
Baumpflege in der Innenstadt St. Ingbert-Mitte

Organisationseinheit: Datum

Stadtgrin und Friedhofswesen (71) 27.02.2026
Beratungsfolge

Ortsrat St. Ingbert-Mitte Kenntnisnahme 10.03.2026 )

Beschlussvorschlag

Sachverhalt
Die Ortsratsfraktion Bindnis 90/Die Grunen bittet um Aufnahme des Tagesordnungspunktes.

Die Verwaltung teilt folgendes mit:

In einem gemeinsamen Ortstermin Mitte Dezember 2025 wurde die Vorgehensweise
bezuglich der Problematik der Stadtbaume, im Speziellen der Bereiche Kaiserstral3e
inklusive FuRgangerzone, Ludwigstral3e, sowie der beiden Parkplatze Kaufpark und
"Schmelzer Parkplatz" besprochen. Anwesend waren die Herren Barth Lupp und Anstadt
vom Baubetriebshof, Herr Lambert von Stadtgrin und Friedhofswesen, sowie der
Nachhaltigkeitsbeauftragte Herr Claus Gulinther. Es wurde festgelegt, dass die
Baumscheiben gereinigt und die Baumgitter soweit wie moglich Gberarbeitet, in
Ausnahmefallen auch in Teilen gekirzt werden. Ebenso werden Pflegeschnitte und die
Entfernung von Stammauswuichsen und Efeu vorgenommen. Im Bereich der beiden
Parkplatze wird die Unterpflanzung aus Bodendeckern und Strauchern stark
zuriickgeschnitten, um den Konkurrenzdruck fur die Baume zu minimieren. Es war jedem
Beteiligten klar, dass speziell die Demontage und Uberarbeitung der Baumschutzgitter eine
sehr zeitaufwendige MalRnahme darstellt, die nur punktuell im laufenden Betrieb
durchgefuhrt werden kann und sich Uber einen langeren Zeitraum erstrecken wird. Bis zum
jetzigen Zeitpunkt wurden folgende Teilaspekte umgesetzt. Die Demontage und
Uberarbeitung der Baumschutzgitter im Bereich Kaiserstrae Kreuzung Schlachthofstral3e
wurde begonnen. Ebenso wurden die Stammauswiichse grofdtenteils bereits entfernt und der
Pflegeschnitt der Kugelahorner (starke Kronenreduzierung) durchgefihrt. Die Entfernung des
Efeus wird aller Voraussicht mit der Uberarbeitung der Baumschutzgitter einhergehen, was
diese wesentlich erleichtert. Fir den Gehdlzriickschnitt im Bereich der beiden Parkplatze ist
eine Burgeraktion unter Leitung von Herrn Claus Gunter anlésslich des Tages des Baumes
am 25.04.2026 geplant.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n
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Ortsratsvorlage

offentlich ST.INGBERT

Neumarkierung Parkhaus Hobelsstralie

Organisationseinheit: Datum

Zentrale Dienste (10) 27.02.2026
Beratungsfolge

Ortsrat St. Ingbert-Mitte Kenntnisnahme 10.03.2026 )

Beschlussvorschlag

Sachverhalt
Die Ortsratsfraktion Bindnis 90/Die Grunen bittet um Aufnahme des Tagesordnungspunktes.

Die Verwaltung teilt folgendes mit:

Der Auftrag zur Erneuerung der Richtungspfeile an Ein- und Ausfahrt wurde an den
stadtischen Baubetriebshof vergeben.

Bei entsprechender Witterung werden die Arbeiten ausgefiihrt.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n
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Ortsratsvorlage

offentlich ST.INGBERT

Sachstandsbericht Kunst am Kasten

Organisationseinheit: Datum

Kultur (11) 27.02.2026
Beratungsfolge

Ortsrat St. Ingbert-Mitte Entscheidung 10.03.2026 o)

Beschlussvorschlag
Der Ortsrat St. Ingbert-Mitte weist die eingereichten Motiventwirfe den einzelnen Kasten zu.

Sachverhalt
Die Ortsvorsteherin bittet um Aufnahme des Tagesordnungspunktes.

Herr Roschy wird in der Sitzung die weiteren Planungen vorstellen.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n
1 20260129 134929
2 20260129 134945
3 20260129 135003
4 20260129 135020
5 20260129 135038
6 20260129_135057
7 20260129 135117
8 20260129_135137
9 20250902_185553
10 IMG_0564
11 IMG_0568
12 IMG_9100
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Ortsratsvorlage

offentlich ST.INGBERT

Bericht aus den Arbeitsgruppen

Organisationseinheit: Datum

Zentrale Dienste (10) 25.02.2026
Beratungsfolge

Ortsrat St. Ingbert-Mitte Kenntnisnahme 10.03.2026 )

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

Die Ortsvorsteherin bittet um Aufnahme des Tagesordnungspunktes.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n
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Ortsratsvorlage

offentlich ST.INGBERT

Sachstand Social Media

Organisationseinheit: Datum

Zentrale Dienste (10) 25.02.2026
Beratungsfolge

Ortsrat St. Ingbert-Mitte Kenntnisnahme 10.03.2026 o)

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

Die Ortsvorsteherin bittet um Aufnahme des Tagesordnungspunktes.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n
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Information

sffentlich ST.INGBERT
Demografiesteckbriefe 2025

Organisationseinheit: Datum
Stadtentwicklung (61) 27.02.2026
Beratungsfolge

Ortsrat St. Ingbert-Mitte Kenntnisnahme 10.03.2026 )
Ortsrat St. Ingbert-Rohrbach Kenntnisnahme 16.03.2026 o)
Ortsrat St. Ingbert-Hassel Kenntnisnahme o)
Ortsrat St. Ingbert-Oberwirzbach Kenntnisnahme 17.03.2026 o)
Ortsrat St. Ingbert-Rentrisch Kenntnisnahme 12.03.2026 o)
Stadtentwmklungs-, Biospharen-, Umwelt- Kenntnisnahme 18.03.2026 N
und Demographieausschuss

Stadtrat Kenntnisnahme 28.04.2026 o)

Sachverhalt
Jahrlich werden die demografischen Entwicklungen der Stadt St. Ingbert und ihren
Stadtteilen in Demografiesteckbriefen zusammengefasst.

Grundlage hierfur sind die Einwohnermelderegisterdaten. Innerhalb der Steckbriefe werden
die klassischen Indikatoren abgebildet, die Auskunft Giber die Entwicklung der
Bevolkerungsanzahl und der -zusammensetzung geben.

Auch im Jahr 2025 setzt sich der demografische Trend der vergangenen Jahre fort. Die
Bevolkerung von St. Ingbert schrumpft. Allerdings aufgrund des positiven Wanderungssaldos
im letzten Jahr lediglich um -0,7 %. Der absolute Bevdlkerungsverlust liegt bei 244 Personen
(Vorjahr -120 Personen). Der natirliche Saldo ist wie in den vergangenen Jahren negativ.
Die Sterbefalle tibersteigen die Geburten bei weitem. Die Zuzilige kénnen dieses Delta nicht
kompensieren, woraus der generelle Bevolkerungsriickgang resultiert.

Eine Ausnahme bilden die Stadtteile Rentrisch und Oberwiirzbach. Beide Stadtteile haben
einen leichten Anstieg der Bevdlkerung zu verzeichnen (Rentrisch +1,1%, Oberwtrzbach +
0,28%).

Die Bevolkerungsprognose fur die Gesamtstadt ist leicht positiv. So wird von einem Anstieg
der Bevolkerungszahl bis Januar 2031 auf 35.943 Personen ausgegangen (+263 Personen,
+0,7 %).

Der Altersdurchschnitt der Gesamtstadt lag 2025 bei 47,7 Jahren und ist seit 2024 um 0,5
Jahren gealtert.

Im Jahr 2025 betrug der Auslanderanteil 12,2% an der Gesamtbevélkerung (Vorjahr 12,3 %).

Finanzielle Auswirkungen
keine

Anlage/n

1 Demografiesteckbrief Rentrisch
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2 Demografiesteckbrief Hassel

3 Demografiesteckbrief St. Ingbert-Mitte
4 Demografiesteckbrief Oberwirzbach
5 Demografiesteckbrief Rohrbach

6 Demografiesteckbrief Gesamtstadt

58 von 74 in Zusamenstell ung



TOP 11.1

STADT Sz/\ll

ST.INGBERT

Demografieprofil Rentrisch; Stand 31. Dezember 2025

Bevoélkerungsstand:

Bevolkerung Flache Bevélkerungsdichte
1.557 2,08 km? 748,56 EW/km?

Geschlechterverhéaltnis:

Einwohner gesamt Einwohner méannlich \Einwohner Weiblich
1.557 760 797

Bevdlkerungsentwicklung:

Einwohner 2016 Einwohner 2024 Einwohner 2025 Veranderungen 2016-2025:

+ 1,83%
1.529 1.540 1.557 | Veranderungen 2024-2025:
+1,1%
Geburten
2020 2021 2022 2023 2024 2025
9 17 15 14 9 13
Sterbefélle
2020 2021 2022 2023 2024 2025
31 25 25 20 26 15

Saldo der Wanderungsbewegungen
2020 2021 2022 2023 2024 2025
3 -1 15 11 3 20

Auslanderanteil

1.557 176 114 %
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Saldo Naturliche Bevolkerungsentwicklung und Wanderungsbewegungen

2020 2021 2022 ‘ 2023 2043 2025
Wanderungen 3 -1 -15 11 3 20
Naturl. Saldo -22 -8 -10 -6 -17 -2
Entwicklung gesamt -19 -9 5 5 -14 18
Durchschnittsalter
| 455 Jahre |
Altersstruktur (5-Jahressgruppen)
absolut prozentual
0-4 Jahre 76 4,9%
5-9 Jahre 68 4,4%
10-14 Jahre 53 3,4%
15-19 Jahre 78 5%
20-24 Jahre 70 4,5%
25-29 Jahre 74 4,8%
30-34Jahre 99 6,4%
35-39 Jahre 125 8%
40-44 Jahre 108 6,9%
45-49 Jahre 96 6,2%
50-54 Jahre 86 5,5%
55-59 Jahre 111 7,1%
60-64 Jahre 113 7,3%
65-69 Jahre 115 7.4%
70-74 Jahre 97 6,2%
75-79 Jahre 84 5,4%
80-84 Jahre 51 3,3%
85-89 Jahre 36 2,3%
90 Jahre und alter 17 1,1%

Bevoélkerung nach Altersgruppen (Erwerbstatigkeit)

prozentual

Kinder und Jugendliche (unter 15 Jahre) 197 12,7%
Personen im erwerbsfahigen Alter (15 bis 64 Jahre) 960 61,7%
Im Rentenalter und éalter (65 Jahre und alter 400 25,6%
betrachten)
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Demografieprofil Hassel; Stand 31. Dezember 2025

Bevélkerungsstand:

Bevolkerung Flache \ Bevdélkerungsdichte
3.218 9,26 km2 348 EW/km?

Geschlechterverhéaltnis:

Einwohner gesamt Einwohner mannlich  Einwohner Weiblich
3.218 1.579 1.639

Bevdlkerungsentwicklung:
Einwohner 2016 Einwohner 2024 Einwohner 2025 }/Se;fa(;)derungen 2016-2025:

3.403 3.235 3.218 | Veranderungen 2024-2025:
-0,5 %

Geburten:

2021 2022 2023 2024 2025
108 85 76 101 88 89

Saldo der Wanderungsbewegungen:
2020 2021 2022 2025
-6 -16 34 5

Auslanderanteil:
Einwohner gesamt Ausléander gesamt Anteil der Ausléander an der

Gesamtbevolkerung
3.218 164 5,1%
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Saldo Naturliche Bevdlkerungsentwicklung und Wanderungsbewegungen:
2022

2023

2024

2025

Bevdlkerung nach Altersgruppen (Erwerbstéatigkeit):

Seite 2 von 2

Wanderungen -6 -16 34 34 1 5
Natlrl. Saldo -24 -15 -13 -31 -33 -24
Entwicklung gesamt -30 -31 -21 3 -32 -19
Durchschnittsalter:
48,3 Jahre |
Altersstruktur (5-Jahressgruppen):
106 3,3%
122 3,8%
150 4,7%
143 4,4%
112 3,5%
128 4%
168 5,2%
203 6,3%
194 6%
203 6,3%
175 5,4%
262 8,1%
306 9,6%
298 9,3%
213 6,6%
176 5,5%
101 3,1%
111 3,5%
47 1,7%
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Demografieprofil St. Ingbert-Mitte; Stand 31. Dezember 2025

Bevélkerungsstand:

Bevolkerung Flache \ Bevdélkerungsdichte
22.753 24,73 km2 919,17 EW/km?

Geschlechterverhéaltnis:

Einwohner gesamt Einwohner méannlich  Einwohner Weiblich
22.753 11.043 11.710

Bevdlkerungsentwicklung:

Einwohner 2016 | Einwohner 2024 Einwohner 2025 RYEIE (s [E1a0lale o B0k [ Eapl0)24e%

-2,96%

23.448 22.984 22.753 | Veranderungen 2024 — 2025:
-1%

Geburten:

Sterbefalle:
2020 2021 2022 2023 2024 2025
351 378 362 351 379 367

Zuzuge:

1.085 1.068 1.468 1.239 1.065 1.055

2021 2022 2023 ‘ 2024 2025
986 971 1.040 1.085 958 1.025

Saldo der Wanderungsbewegungen:
2020 2021 2022 2023 \ 2025
99 97 428 154 30

Auslanderanteil:
Einwohner gesamt Ausléander gesamt Anteil der Ausléander an der

Gesamtbevolkerung
22.753 3.276 14,4%
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Saldo Naturliche Bevolkerungsentwicklung und Wanderungsbewegungen:

2020\ 2021\ 2022\ 2023 2024 2025
Wanderungen 99 97 431 154 107 30
Naturl. Saldo -175 -201 -199 -169 -124 -220
Entwicklung gesamt -76 -78 232 -15 -114 -190
Durchschnittsalter:
| 47,4 Jahre |

Altersstruktur (5-Jahressgruppen):

absolut prozentual

0-4 Jahre 878 3, 7%
5-9 Jahre 958 4,2%
' 10-14 Jahre 969 4,3%
' 15-19 Jahre 1.025 4,5%
' 20-24 Jahre 977 4,3%
' 25-29 Jahre 1.184 5,2%
30-34Jahre 1.251 5,5%
 35-39 Jahre 1.391 6,1%
a0dsdahee 1288 5.7%
- 45-49 Jahre 1.334 5,7%
50-54 Jahre 1.301 5,7%
55-59 Jahre 1.786 7,9%
60-64 Jahre 1.959 8,6%
65-69 Jahre 1.828 8%
70-74 Jahre 1.481 6,5%
75-79 Jahre 1.145 5%
80-84 Jahre 829 3,6%
85-89 Jahre 830 3,7%
90 Jahre und éalter 339 1,5%

Bevdlkerung nach Altersgruppen (Erwerbstéatigkeit):

absolut prozentual
Kinder und Jugendliche (unter 15 Jahre) 12,3%

Personen im erwerbsfahigen Alter (15 bis 64
Jahre) 59,3%
Im Rentenalter und alter (65 Jahre und alter
betrachten) 28,4%
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Demografieprofil Oberwilrzbach; Stand 31. Dezember 2025

Bevélkerungsstand:

Bevolkerung Flache \ Bevdélkerungsdichte
2.121 5,52 km2 384,24 EW/km?

Geschlechterverhéaltnis:

Einwohner gesamt Einwohner mannlich \Einwohner Weiblich
2.121 1.048 1.073

Bevdlkerungsentwicklung:

Veranderungen 2016 — 2025:
- 3,85%

Veranderungen 2024 — 2025:
0,28%

Einwohner 2016 Einwohner 2023 Einwohner 2025

Geburten:

2020 2021 2022 2023 2024 2025

13 14 9 13 18 12
Sterbefalle:

2020 2021 2022 2023 \ 2024 2025

31 34 23 42 34 26

Nattrlicher Saldo:

2020 2021 2022 | 2023 2024 2025
-18 -20 -14 -29 -16 -14
Zuzuge:
2020 2021 2022 2023 2024 2025
76 65 76 55 74 73
Fortzuge:
2020 2021 2022 2023 2024 2025
70 67 71 63 71 53

Saldo der Wanderungsbewegungen:
2020 2021 2022 2023 \ 2025
6 -2 5 -8 20

Auslanderanteil:
Einwohner gesamt Auslénder gesamt Anteil der Auslander an der

Gesamtbevolkerung
2.121 102 4,8 %
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Saldo Naturliche Bevdlkerungsentwicklung und Wanderungsbewegungen:

2020\ 2021\ 2022\

STADT szl\IE

GBERT

2023

ST.IN

2024

2025

Wanderungen 6 -2 5 -8 3 20
Naturl. Saldo -18 -20 -14 -29 -16 -14
Entwicklung gesamt -12 -22 9 -37 -13 6
Durchschnittsalter:
| 49,7 |
Altersstruktur (5-Jahressgruppen):
absolut prozentual
0-4 Jahre 72 3,4%
5-9 Jahre 88 4,2%
10-14 Jahre 91 4,3%
15-19 Jahre 84 4,0%
20-24 Jahre 68 3,2%
25-29 Jahre 74 3,5%
30-34Jahre 107 5%
35-39 Jahre 110 5,2%
40-44 Jahre 126 5,9%
45-49 Jahre 106 5%
50-54 Jahre 120 57%
55-59 Jahre 189 8,9%
60-64 Jahre 192 9,1%
65-69 Jahre 203 9,6%
70-74 Jahre 186 8,8%
75-79 Jahre 127 6%
80-84 Jahre 78 3, 7%
85-89 Jahre 73 3,4%
90 Jahre und alter 28 1,3%
Bevdlkerung nach Altersgruppen (Erwerbstéatigkeit):
absolut prozentual

Kinder und Jugendliche (unter 15 Jahre)

11,8%

Personen im erwerbsfahigen Alter (15 bis 64

Jahre)

55,4%

Im Rentenalter und alter (65 Jahre und alter
betrachten)

32,8%
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Demografieprofil Rohrbach; Stand 31. Dezember 2025

Bevoélkerungsstand:

Bevolkerung Flache Bevélkerungsdichte
6.031 7,45 km? 809,5 EW/km?

Geschlechterverhéaltnis:

Einwohner gesamt Einwohner mannlich \Einwohner Weiblich
6.031 2.946 3.085

Bevdlkerungsentwicklung:

Einwohner 2016 Einwohner 2024 Einwohner 2025

Veranderungen 2016-2025:
-3,6 %

6.279 6.048 6.031 | Veranderungen 2024-2025:
-0,3%
Geburten:
2020 2021 2022 2023 2024 2025
42 49 68 45 a7 39

2022 2023
263 326 308 245 228 289

Saldo der Wanderungsbewegungen:
2020 2021 2022 2023 \ 2024 2025
3 -52 82 -9 87 20

Auslanderanteil:
Einwohner gesamt Ausléander gesamt Anteil der Ausléander an der

Gesamtbevolkerung
6.031 627 10,4%

Seite 1 von 2

67 von 74 in Zusamenstell ung



TOP 11.1

STADT SZ/\IE

ST.INGBERT
Saldo Naturliche Bevdlkerungsentwicklung und Wanderungsbewegungen:
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Wanderungen 3 -52 83 -9 87 20
Natlrl. Saldo -34 -43 -11 -40 -36 -37
Entwicklung gesamt -31 -95 72 -49 49 -17
Durchschnittsalter:
| 47,4Jahre |
Altersstruktur (5-Jahressgruppen):
absolut prozentual
0-4 Jahre 276 4,6%
5-9 Jahre 260 4,3%
10-14 Jahre 228 3,8%
15-19 Jahre 229 3,8%
20-24 Jahre 230 3,8%
25-29 Jahre 293 4,7%
30-34Jahre 337 5,6%
35-39 Jahre 418 6,9%
40-44 Jahre 362 6%
45-49 Jahre 375 6,2%
50-54 Jahre 302 5%
55-59 Jahre 484 8%
60-64 Jahre 564 9,4%
65-69 Jahre 504 8,4%
70-74 Jahre 399 6,6%
75-79 Jahre 303 5%
80-84 Jahre 218 3,6%
85-89 Jahre 197 3,3%
90 Jahre und alter 70 1,2%

Kinder und Jugendliche (unter 15 Jahre)
Personen im erwerbsfahigen Alter (15 bis 64

Jahre)
Im Rentenalter und alter (65 Jahre und alter
betrachten)
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Demografieprofil Gesamtstadt; Stand 31. Dezember 2025

Bevoélkerungsstand:

Bevolkerung Flache Bevélkerungsdichte
35.680 49,95 km? 714,31 EW/km?

Geschlechterverhéaltnis:

Einwohner gesamt Einwohner mannlich \Einwohner Weiblich
35.680 17.376 18.304

Bevdlkerungsentwicklung:

Veranderungen 2016-2025:
-3,2 %

Einwohner 2016 Einwohner 2024  Einwohner 2025

36.865 35.924 35.680 | Veranderungen 2024-2025:
-0,7 %
Geburten:
2020 2021 2022 2023 2024 2025
257 281 279 274 241 228

Fortzige:

1.500 1.509 1.554 1.561 1.409 1.544

Saldo der Wanderungsbhewegungen:
2020 2021 2022 2023 \ 2024 2025
105 26 564 148 206 95

Auslanderanteil:
Einwohner gesamt Auslander gesamt Anteil der Auslander an der

Gesamtbevdlkerung
35.680 4.345 122 %
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Saldo Naturliche Bevolkerungsentwicklung und Wanderungsbewegungen:

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Wanderungen 105 26 564 148 206 95
Nattrl. Saldo -273 -287 -247 -275 -326 -297
Entwicklung gesamt -168 -261 317 -127 -120 -202
Durchschnittsalter:
| 47,7 |
Altersstruktur (5-Jahressgruppen):
absolut prozentual
0-4 Jahre 1.408 4%
5-9 Jahre 1.496 4,2 %
10-14 Jahre 1.491 4.2 %
15-19 Jahre 1.559 4.4 %
20-24 Jahre 1.457 4,1 %
25-29 Jahre 1.753 4.9 %
30-34Jahre 1.962 5,5 %
35-39 Jahre 2.247 6,3 %
40-44 Jahre 2.078 5,8 %
45-49 Jahre 2.114 5,9 %
50-54 Jahre 1.984 5,6 %
55-59 Jahre 2.832 7,9 %
60-64 Jahre 3.134 8,8 %
65-69 Jahre 2.948 8,3 %
70-74 Jahre 2.376 6,7 %
75-79 Jahre 1.848 5,2 %
80-84 Jahre 1.277 3,6 %
85-89 Jahre 1.247 3,5%
90 Jahre und alter 501 1,4 %

Kinder und Jugendliche (unter 15 Jahre)

Personen im erwerbsfahigen Alter (15 bis 64

Jahre)
Im Rentenalter und alter (65 Jahre und alter
betrachten)

Bevdlkerung nach Altersgruppen (Erwerbstéatigkeit):

absolut

prozentual
12,3 %

59,1 %

28,6 %
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Bevoélkerungsprognose:

Vergleich der prognostizierten Bevolkerungsentwicklung mit und ohne ukrainische Zugezogene seit dem 1.1.2022

39 Tsd
38 Tsd.
37 Tsd.
36 Tsd.
35 Tsd.
34 Tsd.
33 Tsd.
32 Tsd.
31 Tsd.
30 Tsd

Prognosebeginn
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bl Gesamtbevélkerung (Standardprognose) b Gesamtbevblkerung (ohne ukrainische Zugezogene)

Prozentualer Bevélkerungsverlust von 2023 bis Dezember 2028 — Standartprognose: -1,4%
Prozentualer Bevélkerungsverlust von 2023 bis Dezember 2028 — ohne ukrainische Zugezogene: -3, 1%

Bevdlkerungsprognose mit dem Kohorten-Komponenten-Modell
Die Bevolkerungsprognose wurde auf Basis des Kohorten-Komponenten-Modells berechnet. Grundlegend fir diese Methode sind folgende
Annahmen: Eine Bevdlkerung schrumpft durch Wegziige und Sterbefélle und wéachst durch Zuziige und Geburten. Die in der Vergangenheit

beobachteten demographischen Prozesse verandern sich nicht. Ausgehend von der aktuellen Bevolkerung der Gemeinde wird mithilfe der vier
Komponenten (Zu- und Fortziige, Geburten und Sterbefalle) eine nach Alter und Geschlecht aufgeschliisselte Prognose erstellt.
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Information

sffentlich ST.INGBERT
Leerstande der Mittelstadt St. Ingbert 2025

Organisationseinheit: Datum
Stadtentwicklung (61) 27.02.2026
Beratungsfolge
Ortsrat St. Ingbert-Mitte Kenntnisnahme 10.03.2026 o)
Ortsrat St. Ingbert-Rohrbach Kenntnisnahme 16.03.2026 o)
Ortsrat St. Ingbert-Hassel Kenntnisnahme )
Ortsrat St. Ingbert-Oberwirzbach Kenntnisnahme 17.03.2026 o)
Ortsrat St. Ingbert-Rentrisch Kenntnisnahme 12.03.2026 o)
Stadtentwmklungs-, Biospharen-, Umwelt- Kenntnisnahme 18.03.2026 N
und Demographieausschuss
Stadtrat Kenntnisnahme 28.04.2026 o)
Sachverhalt

Die jahrliche Erfassung der leerstehenden Wohngebaude bzw. der potenziellen Leerstande
wurde am Stichtag 31. Dezember 2025 durchgefuhrt. Die nachfolgend aufgefiihrten
leerstehenden Wohngebaude beziehen sich auf die Angaben aus dem Melderegister. Eine
Verwendung der Datenbank der Stadtwerke und des EVS (Daten zum Stromverbrauch /
Anmeldung von Miilltonnen zum Ruickschluss auf Leerstand) ist aus technischer Sicht nicht
moglich, da die Fehlerquote aufgrund uneinheitlicher Datenstrukturen zu hoch ist.

Anhand der Daten aus dem Melderegister konnte fir die Gesamtstadt eine Gesamtzahl der
Wohngebaude von 13.487 (Vorjahr 13.109) ermittelt werden. Davon standen zum 31.
Dezember 2025 540 (Vorjahr 522) Objekte leer, was einer Leerstandsquote von 4 % (Vorjahr
ebenfalls 4 %) entspricht.

Die Verteilung auf die einzelnen Stadtteile stellt sich in 2024 wie folgt dar:

Stadtteil Wohngebaude Wohnungsleerstand Wo_lmungsle_erstand
absolut absolut in % (Vorjahr)
St. Ingbert-Mitte 8.247 332 4 (4,1)
Rohrbach 2.431 85 3,5(3,4)
Hassel 1.357 64 4,7 (4)
Oberwirzbach 876 37 4,2 (4,1)
Rentrisch 576 22 3,8 (4,5)
Gesamtstadt 13.487 540 4(4)

Es ist anzumerken, dass die Feststellung von tatsachlich leerstehenden Gebauden sehr
schwierig ist, da oftmals die An- und Abmeldungen beim Einwohnermeldeamt von den
Birgern und Birgerinnen nicht korrekt durchgefiihrt werden. Zudem handelt es sich hierbei
um eine Momentaufnahme. Die Geb&ude kénnen bereits kurze Zeit spater wieder bewohnt
sein. Auch die Uberpriifung vor Ort beinhaltet eine gewisse Fehlerquote, da oft nicht
abschliel3end beurteilt werden kann, ob ein Gebaude bewohnt ist oder nicht.

Die ermittelte Leerstandsquote liegt gemal der neuen Daten leicht erhdht Giber dem Bereich
der Ublichen Fluktuation, sodass leichter Handlungsbedarf besteht (mit Ausnahme der
Stadtteile Rohrbach und Rentrisch).
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Aus Sicht der Immobilienwirtschaft ist eine Leerstandsquote von bis zu 3 % wiinschenswert,
da so Preistreiberei in Grenzen gehalten wird und ansiedlungswilligen Neubiirgern und
Neubtrgerinnen eine adaquate Auswahl fir Kauf oder Miete zur Verfligung steht.

Ein Anstieg der Leerstande ist in den Stadtteilen Rohrbach, Hassel und Oberwirzbach zu
verzeichnen. Im Stadtteil Rentrisch ist eine leichte Abnahme festzustellen.

Das Leerstandskataster ist jahrlich fortzuschreiben, um die Auswirkungen der
demografischen Entwicklung regelmafRiig zu Gberprifen.

Potenzielle Leerstande

Aufgrund des bereits heute eingesetzten Bevdélkerungsrickgangs sind zukinftig weitere
Wohnleerstande zu erwarten. Als potenzielle Leerstande werden solche Gebaude
bezeichnet, die derzeit nur noch von ein bis zwei Personen bewohnt werden, die jeweils Uber
70 Jahre alt sind. Diese Gebaude werden sich allerdings in Zukunft nicht zwangslaufig zu
faktischen Leerstanden entwickeln. Die Eventualitat kann jedoch nicht ausgeschlossen
werden.

Insgesamt werden in St. Ingbert 14,2 % (Vorjahr 14,4 %) aller Wohngeb&ude von Personen
bewohnt, welche alter als 70 Jahre sind. Nahere Angaben zu den betroffenen
Wohngebauden kénnen aufgrund des Datenschutzes nicht bekannt gegeben werden.

Die Verteilung in den einzelnen Stadtteilen stellt sich jedoch wie folgt dar:

Anteil Wohngebdude | Anteil Wohngebaude
Stadtteil Wohngebaude mit Bewohnern uber mit Bewohnern uber
absolut 70 Jahre in absoluten 70 Jahre in %
Zahlen (Vorjahr) (Vorjahr)
St. Ingbert-Mitte 8.247 1.155 14 (14,1)
Rohrbach 2.431 339 13,9 (14,5)
Hassel 1.357 197 14,5 (14,6)
Oberwiirzbach 876 151 17,2 (16,5)
Rentrisch 576 75 13 (13,7)
Gesamtstadt 13.487 1.917 14,2 (14,4)

Der Wert des Anteils der Wohngeb&ude mit Bewohnern tber 70 Jahre ist im Vergleich zum
Vorjahr leicht gesunken.

Allerdings fallen Unterschiede in den einzelnen Stadtteilen auf: wahrend die Quote in den
meisten Stadtteilen leicht sinkend ist, ist sie in Oberwirzbach weiterhin gestiegen.

Finanzielle Auswirkungen
keine

Anlage/n

74 von 74 in Zusammenstell ung



	Bekanntmachung
	Ö Top 2 2026/2408 OV Vorlage
	Ö Top 2.1 2026/2410 OV Vorlage
	Ö Top 2.1 2026/2410 OV Anlage  1 HH - Ortsrat Mitte 2027-2028
	Ö Top 3 2025/2287 BV Vorlage
	Ö Top 3 2025/2287 BV Anlage  1 Differenzbeträge_Mietrgruppe_B
	Ö Top 3 2025/2287 BV Anlage  2 Neufassung Entgeltordnung Hallenverwaltung
	Ö Top 4 2026/2368 OV Vorlage
	Ö Top 5 2026/2369 OV Vorlage
	Ö Top 6 2026/2379 OV Vorlage
	Ö Top 7 2026/2380 OV Vorlage
	Ö Top 8 2026/2381 OV Vorlage
	Ö Top 8 2026/2381 OV Anlage  1 20260129_134929
	Ö Top 8 2026/2381 OV Anlage  2 20260129_134945
	Ö Top 8 2026/2381 OV Anlage  3 20260129_135003
	Ö Top 8 2026/2381 OV Anlage  4 20260129_135020
	Ö Top 8 2026/2381 OV Anlage  5 20260129_135038
	Ö Top 8 2026/2381 OV Anlage  6 20260129_135057
	Ö Top 8 2026/2381 OV Anlage  7 20260129_135117
	Ö Top 8 2026/2381 OV Anlage  8 20260129_135137
	Ö Top 8 2026/2381 OV Anlage  9 20250902_185553
	Ö Top 8 2026/2381 OV Anlage 10 IMG_0564
	Ö Top 8 2026/2381 OV Anlage 11 IMG_0568
	Ö Top 8 2026/2381 OV Anlage 12 IMG_9100
	Ö Top 9 2026/2370 OV Vorlage
	Ö Top 10 2026/2371 OV Vorlage
	Ö Top 11.1 2026/2377 INFO Vorlage
	Ö Top 11.1 2026/2377 INFO Anlage  1 Demografiesteckbrief Rentrisch
	Ö Top 11.1 2026/2377 INFO Anlage  2 Demografiesteckbrief Hassel
	Ö Top 11.1 2026/2377 INFO Anlage  3 Demografiesteckbrief St. Ingbert-Mitte
	Ö Top 11.1 2026/2377 INFO Anlage  4 Demografiesteckbrief Oberwürzbach
	Ö Top 11.1 2026/2377 INFO Anlage  5 Demografiesteckbrief Rohrbach
	Ö Top 11.1 2026/2377 INFO Anlage  6 Demografiesteckbrief Gesamtstadt
	Ö Top 11.2 2026/2378 INFO Vorlage

